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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

In der Initiative für eine 13. AHV-Rente forderte der SGB, dass Bezügerinnen und
Bezüger einer Altersrente entsprechend einem 13. Monatslohn Anrecht auf einen
zusätzlichen Zwölftel ihrer jährlichen Rente, also auf zusätzliche 8.3 Prozent der
bisherigen Rentenleistungen, haben sollen. Keine Auswirkungen sollte die Erhöhung auf
die Höhe der zugesprochenen Ergänzungsleistungen haben. Die Initiantinnen und
Initianten argumentierten, dass die Rentnerinnen und Rentner in Anbetracht der
sinkenden Renten und der steigenden Lebenshaltungskosten unterstützt werden
müssten. Bundesrat sowie National- und Ständerat empfahlen die Initiative zur
Ablehnung, da sie zu hohe Kosten mit sich bringe, auch Personen mit hohen
Einkommen davon profitierten und die Bezügerinnen und Bezüger von IV-Renten
benachteiligt würden.
Im März 2024 nahmen sowohl die Stimmbevölkerung als auch die Kantone die Initiative
an: Mit 58.3 Prozent Ja-Stimmenanteil und 15 zustimmenden Kantonen wurde die
Initiative überraschend deutlich gutgeheissen, woraufhin sich der Bundesrat daran
machte, die Finanzierung der 13. AHV-Rente zu klären.

Chronologie
Lancierung der Initiative
Zustandekommen der Initiative
Bundesrätliche Medienmitteilung und Botschaft
Empfehlung des Nationalrats auf Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Ständerats auf Ablehnung der Initiative
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ZUSAMMENFASSUNG PROZESS
ANJA HEIDELBERGER

Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Mitte Februar 2020 lancierte der Gewerkschaftsbund die Volksinitiative «Für ein
besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)». Damit verlangte er, dass
Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente entsprechend eines 13. Monatslohns
Anrecht auf einen zusätzlichen Zwölftel ihrer jährlichen Rente haben sollten. Dies
würde CHF 99 bis 197 für Einpersonenhaushalte pro Monat ausmachen und 8.3 Prozent
der bisherigen Rentenleistungen entsprechen. Gleichzeitig verlangten die Initiantinnen
und Initianten, dass diese Erhöhung nicht zu einer Reduktion der EL führen dürfe. Wie
die Erhöhung finanziert werden soll, legte der Initiativtext nicht fest. Denkbar seien
eine Finanzierung durch die Gewinne der SNB, wie sie auch der Bund der Steuerzahler
um Alfred Heer gemäss Zeitungsberichten mit einer Volksinitiative plane, oder eine
Erhöhung der Lohnbeiträge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer um 0.35 Prozentpunkte,
liess der Gewerkschaftsbund verlauten. Die Initiative sei ein «erster Schritt in Richtung
Verfassungsumsetzung» – die Verfassung verlangt, dass die AHV «den Existenzbedarf
angemessen zu decken» habe. Diese Erhöhung sei einerseits nötig, weil sich die
finanzielle Situation für die Rentnerinnen und Rentner verschlechtere, betonte der
SGB: Die AHV-Renten würden langsamer wachsen als die Löhne, die Renten aus der
zweiten Säule würden im überobligatorischen Bereich sinken und allgemein würden die
Renten durch die steigenden Krankenkassenprämien und Mieten aufgezehrt. Zudem
müsse man Gegensteuer gegen die Bemühungen zur Rentenaltererhöhung geben. Die
Initiative sei denn auch eine Ergänzung zur bundesrätlichen Reform, erklärte SGB-
Präsident Maillard. Unterstützt wurde die Initiative von SP und Grünen, die bürgerlichen
Parteien sprachen sich bereits im Vorfeld dagegen aus. Der Gewerkschaftsbund sei der
«Totengräber der AHV», schrieben etwa die Jungfreisinnigen. Zentral sei, die
Finanzierung der AHV zu sichern, nicht deren Leistungen auszubauen, war weithin zu
hören. Aufgrund des Corona-bedingten Fristenstillstands wurde die Sammelfrist, die
eigentlich im September 2021 hätte ablaufen sollen, verlängert. 1

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 18.02.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Ende Mai 2021 konnte die Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative
für eine 13. AHV-Rente)» mit 101'793 gültigen Stimmen eingereicht werden, wie die
Bundeskanzlei kurz darauf das Zustandekommen bestätigte. Zusätzlich hatte das
Initiativkomittee um den SGB über 8'000 unbeglaubigte Unterschriften eingereicht –
das Parlament hatte in der Frühjahrssession 2021 entschieden, dass neu auch bei
Initiativen ein Teil der Unterschriften ohne Stimmrechtsbescheinigung durch die
Gemeinde eingereicht werden kann. Deren Beglaubigung erwies sich jedoch aufgrund
der bereits erreichten Mindeststimmenzahl nicht mehr als nötig. 2

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.05.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im November 2021 sprach sich der Bundesrat gegen die Volksinitiative «Für ein
besseres Leben im Alter» aus, welche eine jährliche 13. AHV-Rente ohne Auswirkungen
auf einen allfälligen EL-Anspruch forderte. Die Finanzierung der entsprechenden
Mehrkosten in der Höhe von anfänglich ca. CHF 4 Mrd. pro Jahr – bis 2030 gar CHF 4.7
Mrd. jährlich – sei nicht sichergestellt, zudem würden IV-Bezügerinnen und -Bezüger
mangels ähnlicher Regelung durch die Initiative benachteiligt, begründete die
Regierung ihre ablehnende Haltung. Stattdessen verwies sie auf die laufende AHV-
Reform AHV 21, welche die Finanzierung der aktuellen Ausgaben der AHV sicherstellen
sollte. In den Medien fand die Meldung des Bundesrates nur geringe Aufmerksamkeit,
im Zentrum des Interessens stand seine gleichentags publizierte Ablehnung der
Renteninitiative der Jungfreisinningen. 3

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2022 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Volksinitiative «Für ein
besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» des SGB. Die Initiantinnen
und Initianten erachteten den Verfassungsauftrag zur Deckung des Existenzbedarfs von
Rentnerinnen und Rentnern durch die AHV heute als nicht erfüllt, zumal «fast jede
zehnte Person direkt nach der Pensionierung Ergänzungsleistungen» benötige, fasste
der Bundesrat die Beweggründe des Komitees zusammen. Dabei kritisierten die
Initiantinnen und Initianten auch den Mischindex bestehend aus Lohnindex und
Preisindex zur Berechnung der Rentenanpassung, der dazu führe, dass die Renten
weniger stark anstiegen als die Löhne. Zwar anerkannte der Bundesrat die positiven
Folgen der Initiative für die Rentnerinnen und Rentner, insbesondere für Personen mit
geringem oder keinem Pensionskassenvermögen, die dadurch eine um einen Zwölftel
höhere Rente beziehen könnten. Dadurch stiegen jedoch auch die Ausgaben der AHV,
im Jahr 2032 müsste sie zum Beispiel zusätzlich CHF 5 Mrd. ausgeben, was ihre
«finanziellen Herausforderungen [...] noch verschärfen» würde. Neben den höheren
Renten für Personen mit grossen Einkommen kritisierte der Bundesrat zudem die
ausschliessliche Konzentration auf die AHV-Renten, während die IV- und
Hinterlassenen-Renten oder die EL nicht angepasst würden. Somit empfahl die
Regierung die Initiative zur Ablehnung, ohne ihr einen direkten Gegenentwurf oder
einen indirekten Gegenvorschlag gegenüberzustellen. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 25.05.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession setzte sich der Nationalrat als Erstrat mit der vom
Gewerkschaftsbund lancierten Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter
(Initiative für eine 13. AHV-Rente)» auseinander. An der ausführlichen allgemeinen
Aussprache mit 114 Wortmeldungen beteiligten sich zahlreiche Personen aus allen
Fraktionen. Zu Beginn präsentierten Céline Amaudruz (svp, GE) und Andri Silberschmidt
(fdp, ZH) die Initiative und legten die Position der Kommissionsmehrheit dar. Sie
betonten, dass die AHV ihr in der Verfassung definiertes Ziel für die Mehrheit aller
Rentnerinnen und Rentner gut erfülle und dass für diejenigen 12.5 Prozent, für welche
die AHV eben nicht ausreiche, die Ergänzungsleistungen geschaffen worden seien.
Insgesamt sei das Drei-Säulen-System der Altersvorsorge sehr leistungsstark, betonte
etwa Silberschmidt. Die Initiative wolle nun aber nicht nur die Situation der bedürftigen
Personen – die es durchaus gebe – verbessern, sondern allen per
«Giesskannenprinzip» eine Rentenerhöhung von 8.3 Prozent gewähren. Im Jahr 2032
zum Beispiel würde dies zu Mehrausgaben von fast CHF 5 Mrd. führen, ergänzte
Amaudruz. Die für eine Finanzierung nötige Erhöhung der Mehrwertsteuer um 1.1
Prozentpunkte oder der Lohnabzüge um 0.8 Prozentpunkte lehne die
Kommissionsmehrheit ebenfalls ab. Schliesslich benachteilige die Initiative Personen
mit einer IV- oder Hinterlassenenrente, zumal gemäss Initiativtext nur die Beziehenden
einer AHV-Altersrente eine dreizehnte Rente erhalten sollten.
Diese Meinung teilten in der Folge zahlreiche Sprechende der SVP-, der FDP- und der
Mitte-Fraktion. Sie lehnten zudem einen Gegenvorschlag, den Mitglieder der SP- und
der Grünen-Fraktion in der Debatte mehrfach forderten, ab. Stattdessen verwiesen sie

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 14.12.2022
ANJA HEIDELBERGER
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unter anderem auf eigene Projekte zur Reform der AHV, etwa auf die Renteninitiative
der Jungfreisinnigen oder auf Bemühungen der Mitte-Fraktion «[pour abolir] les
désavantages d'être marié» (Benjamin Roduit; mitte, VS), also zur Abschaffung der
Benachteiligung der Verheirateten (bei den Steuern und den Renten). Etwas
wohlgesinnter zeigten sich die Grünliberalen gegenüber der Initiative. Man lehne zwar
eine Rentenerhöhung für die reichsten Haushalte ab, würde eine solche aber für die
«ärmsten und ärmeren 30 bis 40 Prozent [der] Rentenhaushalte» befürworten (Melanie
Mettler; glp, BE). Ihren Vorschlag für eine entsprechende Kommissionsinitiative habe
die bürgerliche Mehrheit in der Kommission jedoch abgelehnt. 

Somit erhielt die Volksinitiative nur aus Kreisen der SP und der Grünen Unterstützung.
SGB-Präsident Maillard (sp, VD) begründete seinen Minderheitsantrag auf eine
Empfehlung zur Annahme der Initiative: Er lobte die Solidarität, die man vor 75 Jahren
mit der Schaffung der AHV gestärkt habe. Heute könne aber das Versprechen von
damals aufgrund steigender Kosten und sinkender BVG-Renten – bei gleichem Kapital
seien die Pensionskassenrenten heute 20 Prozent weniger wert als vor 15 Jahren – nicht
mehr eingehalten werden. Folglich seien Massnahmen nötig; wenn nicht durch eine 13.
AHV-Rente, dann solle das Parlament in einem Gegenvorschlag alternative Massnahmen
vorschlagen, forderte er. Zahlreiche Sprechende der SP- und der Grünen-Fraktion
ergänzten die Argumentation Maillards. So sei die Initiative gerade für Frauen, die im
Schnitt eine um ein Drittel tiefere Altersrente hätten als Männer, zentral; zudem sei das
«Umlageverfahren [...] am effektivsten, billigsten und fairsten» (Prelicz-Huber; gp, ZH),
wurde argumentiert. Nicht gespart wurde von links-grüner Seite denn auch an Kritik an
der beruflichen Vorsorge sowie an der neuen BVG-21-Reform, welche CHF 3 Mrd. koste
und durch welche die Versicherten höhere Beiträge für tiefere Renten bezahlen
müssten als bisher. Folglich seien die zusätzlichen Ausgaben für die AHV im Rahmen
dieser Initiative sinnvoller, dadurch erhielten die Rentnerinnen und Rentner auch
tatsächlich höhere Renten. Zur Finanzierung könne man daher zum Beispiel auch die
«0.8 Prozent [an Lohnprozenten], die es für die Initiative braucht, vom BVG in die AHV
hinüberschieben», schlug etwa Jacqueline Badran (sp, ZH) vor. 

Abschliessend empfahl Gesundheitsminister Berset die Initiative im Namen des
Bundesrates zur Ablehnung. Zwar müsse man eine Lösung für die gesunkenen BVG-
Renten finden, dies solle aber nicht mit der vorgeschlagenen Initiative geschehen, da
der dafür nötige finanzielle Spielraum in der AHV fehle. Mit 123 zu 67 Stimmen sprach
sich der Nationalrat in der Folge für den Mehrheitsantrag aus und empfahl die Initiative
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur Ablehnung. Entsprechend der
Wortmeldungen stimmten die Mitglieder der SP- und der Grünen-Fraktion geschlossen
für den Minderheitsantrag, die übrigen Fraktionen geschlossen für den
Mehrheitsantrag. 5

Der Ständerat beriet die Initiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine
13. AHV-Rente)» in der Frühjahrssession 2023, sah aber von einer ausführlichen
Diskussion ab. Kommissionssprecher Hegglin (mitte, ZG) begründete den Antrag der
SGK-SR, den Bundesbeschluss und damit die Empfehlung auf Ablehnung der Initiative
anzunehmen: Das Begehren hätte sehr hohe zusätzliche Ausgaben der AHV zur Folge,
von denen aber nicht nur Personen mit sehr tiefen, sondern eben alle AHV-
Rentnerinnen und -Rentner profitieren würden. Benachteiligt würden dadurch die IV-
Rentnerinnen und -Rentner, die keine 13. Rente erhielten. Stattdessen habe die
Verwaltung im Auftrag der SGK-NR zwei Varianten vorgeschlagen, mit denen nur die
einkommensschwächsten Personen in der AHV besser gestellt würden: eine 13. AHV-
Rente für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen sowie eine Erhöhung
der AHV-Mindestrente. Die entsprechenden Varianten seien jedoch «nicht stringent
und nicht förderlich», weshalb sie nicht weiterverfolgt worden seien, erklärte der
Kommissionssprecher weiter. Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) vertrat im Rat den
Minderheitsantrag auf Empfehlung zur Annahme der Initiative. Die Altersarmut sei in
der Schweiz ein Problem – fast 14 Prozent der über 65-Jährigen in der Schweiz habe ein
monatliches Einkommen unter der absoluten Armutsgrenze. Davon seien Frauen
doppelt so häufig betroffen wie Männer, zumal ein Drittel von ihnen kein
Pensionskassenvermögen habe und vollständig auf die AHV angewiesen sei. Deren
Situation könne man durch diese Initiative verbessern – auch im Hinblick auf die
steigenden Lebenshaltungskosten. Mit 28 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der
Ständerat in der Folge den Bundesbeschluss zur Initiative an. Die ablehnenden Stimmen
zum Bundesbeschluss stammten von den Mitgliedern der SP- und der Grünen-
Fraktion.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.03.2023
ANJA HEIDELBERGER
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Ebenfalls noch in der Frühjahrssession fanden die Schlussabstimmungen statt, bei
denen der Nationalrat die Empfehlung auf Ablehnung mit 126 zu 69 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) und der Ständerat mit 31 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) guthiess. Auch
hier stammten die ablehnenden Stimmen von den Mitgliedern der SP- und der Grünen-
Fraktionen, die Enthaltung im Ständerat von einem Mitglied der Mitte-Fraktion. 6

1) BBl, 2020, S. 1737 ff.; WoZ, 14.11.19; CdT, LT, TA, 16.11.19; AZ, 4.3.20; WoZ, 5.3.20; AZ, CdT, 6.3.20
2) BBl, 2021 1505; CdT, NZZ, TA, 29.5.21
3) Medienmitteilung BR vom 24.11.21 ; AZ, NZZ, TA, 25.11.21
4) BBl 2022 1485; Lib, 25.5.22; Republik, 26.5.22; AZ, 27.5.22
5) AB NR, 2022, S. 2333 ff.; AB NR, 2022, S. 2360 ff.; AZ, LT, Lib, TA, 15.12.22
6) AB NR, 2023, S. 657; AB SR, 2023, S. 215 ff.; AB SR, 2023, S. 278
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